
Dank dem Know-How von BSB + Partner keine Verfahrensverzögerungen

Weltweit sind in den letzten Jahren viele Marktschranken gefallen. Mit der 
Unterzeichnung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungs-
wesen der WTO hat sich die Schweiz verpflichtet, die Vergabe von Aufträ-
gen, die mehrheitlich aus öffentlichen Geldern finanziert sind, per Gesetz 
zu regeln. Der Gesetzgeber ist aktiv geworden und hat auf der Ebene von 
Bund, Kantonen und Gemeinden verschiedene Gesetze, Verordnungen und 
Vereinbarungen erlassen. BSB + Partner hilft den verantwortlichen Behör-
den und Vergabestellen, ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen und 
Auswahlverfahren für Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge effizient und 
zielstrebig durchzuführen.

Wichtigste Zielsetzung der Gesetzgebung ist der wirtschaftliche Einsatz öf-
fentlicher Gelder. Dies bedingt, dass Vergaben meist unter Konkurrenz in 
einem Auswahlverfahren erfolgen müssen. Dabei dürfen und sollen neben 
dem Preis auch qualitative Vergabekriterien eine Rolle spielen. Um die Anbie-
ter vor Willkür zu schützen, muss das Verfahren transparent sein. Alle Anbie-
ter sind gleich zu behandeln. Ausländische Anbieter oder solche aus anderen 
Regionen dürfen gegenüber schweizerischen oder lokalen Unternehmen 
nicht diskriminiert werden. Alle Anbieter erhalten das Recht, Entscheide vor 
Gericht anzufechten.

BSB + Partner analysiert in einem ersten Schritt die Sachlage, zeigt der Bau-
herrschaft ob ein Konkurrenzverfahren durchgeführt werden muss und mit 
welchem Verfahren das Ziel am effizientesten erreicht wird. Grundsätzlich 
stehen vier Verfahrensarten offen: die freihändige Vergabe, das Einladungs-
verfahren, das offene sowie das selektive Verfahren.

Vergabeverfahren für Dienstleistungen,  
Lieferungen und Bauaufträge

BSB + Partner verfügt über grosse Erfahrung aus über 50 Vergabeverfahren und hat sich einen Namen 
als kompetente Beratungsfirma geschaffen. Wir helfen Bauherren sich im Dickicht der Gesetze zu-
recht zu finden und das Verfahren sicher, effizient und möglichst ohne Einsprachen durchzuführen. 
Dank unserer Hilfe kann die Bauherrschaft ihren Vergabeentscheid auf einer soliden Basis treffen.

Einige ausgewählte Referenzen:

• Bundesamt für Verkehr, Bern
• AlpTransit Gotthard AG, Luzern

• Schweizerische Bundesbahnen, Zürich
• Eisenbahn Hochleistungsstrecken AG, Klagenfurt

• Schieneninfrastruktur Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Wien
• Verkehrsbetriebe Glattal, Glattbrugg

• Tiefbauämter der Kantone Zürich, Bern und Zug


